
 
 
 

Lernmittel  
 

Das Schulgesetz vom 01. August 2005 verpflichtet im §96 (Lernmittelfreiheit) alle 
Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schüler/Schülerinnen, Lernmittel in Höhe eines 
festgesetzten Eigenanteils auf eigene Kosten zu beschaffen. 
 

Der Eigenanteil entfällt für Empfängerinnen und Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem Bundessozialhilfegesetz (SGB XII und nicht SGB II) oder Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) 

 
Sollten Sie diese Hilfe in Anspruch nehmen, hält der/die einschulende Lehrer/in oder das 
Schulbüro entsprechende Antragsvordrucke bereit. 
 
 
 
 

Schulform:  Fachoberschule für Gesundheit und Soziales 
 
Klasse:        FO231/FO232 (Ziel FHR) 
 
Schuljahr:          2023/24 
 
 
 
Vom Erziehungsberechtigten / volljährigen/r Schüler/In zu beschaffende Lernmittel (Eigenanteil) 
Durchschnittsbetrag: 195,00 € 
Eigenanteil:    65,00 € (= 33,3 %, vom Schulträger festgelegt) 
 

Best.-Nr. Verlag Titel Preis € 
---- über Amazon z.B. JAMJAKE Stylus Stift 

für iPad mit Palm Rejection, 
Active Pencil Kompatibel mit 
(2018-2020) Apple iPad 
Pro/iPad/iPad Mini/iPad Air 
 

25,36 

 über Amazon z.B. Hofsos ipad 10.2 Hülle 
mit Tastatur. 

29,99 

  Summe: 55,35 
 
Selbstverständlich können Sie auch andere kompatible Geräte anschaffen. Dies ist nur ein 
Vorschlag, der die Kosten im Rahmen Eigenanteils hält. 
 
1. Schultag:  FO231: Montag, 07.08.2023, um 09:30h-11:00h Raum: A213 

FO232: Mittwoch, 09.08.2023, um 09:30h-11:00h Raum: A213 
 
 


